
 

UV-Schutz-Bündnis 

 

Vereinbarung zur Zusammenarbeit 
(März 2023) 

 

1 Aufgabe und Zweck des UV-Schutz-Bündnisses 
Aufgabe und Zweck des UV-Schutz-Bündnisses ist es, im Sinne der Prävention von gesundheitlichen 

Schäden durch UV-Strahlung gemeinsam auf einen nachhaltigen, gelebten individuellen UV-Schutz und 

einen verantwortungsbewussten Umgang mit UV-Strahlung sowie auf eine nachhaltige Verbesserung 

der Verhältnisprävention hinzuwirken. 

 

2 Mitglieder des UV-Schutz-Bündnisses 
Diese Vereinbarung zur Zusammenarbeit wird zwischen folgenden Partnern geschlossen: 

 

Arbeitsgemeinschaft für Berufs- und Umweltdermatologie (ABD) e.V. mit Sitz in c/o Prof. Dr. 

Skudlik, Am Finkenhügel 7a, 49076 Osnabrück 

 

Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Onkologie (ADO) mit Sitz in Carl-Neuberg-Str. 1, 30625 

Hannover 

 

Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention (ADP) e.V. mit Sitz in c/o Prof. Dr. Breitbart, Am 
Krankenhaus 1a, 21614 Buxtehude, 

 

Berufsverband der Augenärzte Deutschlands (BVA) e.V. mit Sitz in Tersteegenstraße 12, 40474 

Düsseldorf 

 

Berufsverband der Deutschen Dermatologen (BVDD) e.V. mit Sitz in Schumannstr. 18, 10117 Berlin 

 

Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) mit Sitz in Willy-Brandt-Str. 5, 38226 Salzgitter als Koordinator 

des UV-Schutz-Bündnisses, 

 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) mit Sitz in Friedrich-Henkel-Weg 1- 25, 

44149 Dortmund 

 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) mit Sitz in Robert-

Schuman-Platz 3, 53175 Bonn 

 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) mit Sitz in Maarweg 149 – 161, 50825 Köln-

Ehrenfeld 

  



 

Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG) mit Sitz in Robert-Koch-Platz 7, 10115 Berlin, 

 

Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e. V. (DGKJ) mit Sitz in Chausseestraße 

128/129, 10115 Berlin, 

 

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (DGUV) mit Sitz in Glinkastraße 40, 10117 Berlin, 

vertreten durch: 

o Institut für Arbeitsschutz der DGUV (IFA) mit Sitz in Alte Heerstraße 111, 53757 Sankt Augustin 

o Institut für Prävention und Arbeitsmedizin der DGUV, Institut der Ruhr-Universität Bochum 

(IPA) mit Sitz in Bürkle-de-la-Camp-Platz 1, D-44789 Bochum 

o Sachgebiet (SG) Nichtionisierende Strahlung (NIR) im Fachbereich Energie, Textil, Elektro, 

Medienerzeugnisse (FB ETEM) in der DGUV (SG NIR) mit Sitz in Gustav-Heinemann-Ufer 130, 

50968 Köln 

o Sachgebiet (SG) Hautschutz im Fachbereich Persönliche Schutzausrüstung (FB PSA), 

Berufsgenossenschaft Holz und Metall, in der DGUV (SG Hautschutz) mit Sitz in 

Semerteichstraße 98, 44263 Dortmund 

 
Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) e. V. mit Sitz in Kuno-Fischer-Str. 8, 14057 Berlin, 

 

Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG) e.V. mit Sitz in Platenstraße 1, 80336 München, 

 

Deutscher Hausärzteverband e. V. mit Sitz in Edmund-Rumpler-Straße 2, 51149 Köln, 

 

Deutscher Wetterdienst (DWD) mit Sitz in Frankfurter Straße 135, 63067 Offenbach, 

 

Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) mit Sitz in Im Neuenheimer Feld 280, 69120 Heidelberg, 
 

European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) - Taskforce on Occupational Skin 

Diseases mit Sitz in c/o Prof. Dr. Swen Malte John, Am Finkenhügel 7a, 49076 Osnabrück 

 

European Skin Cancer Foundation (ESCF) mit Sitz in Barkhovenallee 1, 45239 Essen, 

 

European Society of Skin Cancer Prevention (EUROSKIN) mit Sitz in Am Krankenhaus 1, 21614 

Buxtehude, 

 

Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland (GEKID) e.V. mit Sitz in 
Ratzeburger Allee 160, Haus 50, 23538 Lübeck, 

 

HAUTKREBS-NETZWERK Deutschland e.V. mit Sitz in Berlin, 

 

Nationale Versorgungskonferenz Hautkrebs (NVKH) e.V. mit Sitz in Am Krankenhaus 1, 21614 

Buxtehude 

 

Stiftung Deutsche Krebshilfe mit Sitz in Buschstr. 32, 53113 Bonn, 

  



 

Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte e. V. (VDBW) mit Sitz in Friedrich-Eberle-Straße 4 a, 

76227 Karlsruhe, 

 

Wissenschaftliches Institut für Prävention im Gesundheitswesen der Bayerischen 

Landesapothekerkammer (WIPIG) mit Sitz in Maria-Theresia-Str. 28, 81675 München, 

 

Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) mit Sitz in Alexanderstraße 25a, 40210 
Düsseldorf, 

 

im Folgenden gemeinsam als UV-Schutz-Bündnispartner bezeichnet.  

 

Alle UV-Schutz-Bündnispartner sind gleichberechtigt. Das BfS fungiert als Koordinator des UV-Schutz-

Bündnisses.  

 

Jeder Bündnispartner benennt eine Delegierte / einen Delegierten, die / der den Partner im Bündnis 

vertritt. Dies wird in einer Protokollnotiz dokumentiert. Jeder Bündnispartner kann eine ständige 

Vertreterin / einen ständigen Vertreter für die Delegierte / den Delegierten benennen, der diese / 
diesen in Ausnahmefällen bei Zusammenkünften der UV-Schutz-Bündnispartner vertreten kann. 

 

Jede Institution, Gesellschaft oder Arbeitsgemeinschaft, die die Aufgaben und Zwecke des UV-Schutz-

Bündnisses unterstützt sowie dessen Vereinbarung zur Zusammenarbeit mit trägt, kann einen Antrag 

auf Beitritt zum UV-Schutz-Bündnis stellen. Über die Aufnahme entscheiden die UV-Schutz-

Bündnispartner einstimmig. Neue UV-Schutz-Bündnispartner erkennen den Inhalt dieser Vereinbarung 

zur Zusammenarbeit mit ihrer Unterschrift an. Jeder Partner des UV-Schutz-Bündnisses kann jederzeit 

sein Ausscheiden aus dem UV-Schutz-Bündnis schriftlich gegenüber dem BfS als dem Koordinator 

erklären. Das Ausscheiden eines UV-Schutz-Bündnispartners oder die Aufnahme eines neuen UV-
Schutz-Bündnispartners wird schriftlich dokumentiert.  

 

3 Die Grundsätze der Zusammenarbeit 
Die sachgerechte Information zu den Wirkungen und Risiken der UV-Strahlung sowie zu 

Schutzmaßnahmen zu deren Minderung, die durch das UV-Schutz-Bündnis der Öffentlichkeit zur 

Verfügung gestellt werden, und die darauf aufbauenden Empfehlungen des UV-Schutz-Bündnisses 

beruhen auf dem aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand, wie er in nationalen und internationalen 

Empfehlungen unter anderem der WHO, der ICNIRP und medizinischer Fachgesellschaften 

zusammengefasst ist. 

Die Arbeit des UV-Schutz-Bündnisses erfolgt unabhängig von Wirtschaft und Industrie. Name und Logo 

des UV-Schutz-Bündnisses dürfen nicht für wirtschaftliche Interessen genutzt werden. 

Beschlüsse, Verlautbarungen und Veröffentlichungen des UV-Schutz-Bündnisses erfordern die 

Zustimmung aller UV-Schutz-Bündnispartner. 

 

4 Organisation 
Koordinator des UV-Schutz-Bündnisses ist das BfS. Das BfS leitet die Sitzungen des UV-Schutz-

Bündnisses und führt die Geschäfte des UV-Schutz-Bündnisses. Jeder Bündnispartner trägt seine 
Kosten selbst. 

  



 

5 Koordination der Aktivitäten 
Die Informationen und Empfehlungen, die das UV-Schutz-Bündnis vermitteln will, werden 

gemeinschaftlich durch das UV-Schutz-Bündnis erarbeitet und beschlossen. Dabei wird eine Einigung 

auf einen einheitlichen Sprachgebrauch angestrebt, um das Verständnis zu Wirkungen und Risiken von 

UV-Strahlung und Schutzmaßnahmen zur Risikominimierung in der Öffentlichkeit zu erhöhen und das 

Vertrauen in die Partner des UV-Schutz-Bündnisses zu vergrößern. 

Unbenommen der Aktivitäten und Absprachen im UV-Schutz-Bündnis ist und bleibt jeder UV-Schutz-

Bündnispartner für seine eigenen Initiativen und Handlungen außerhalb des UV-Schutz-Bündnisses 

selbst verantwortlich. Diese sollten im Einklang mit den Aufgaben und Zwecken des UV-Schutz-

Bündnisses stehen. 

Die UV-Schutz-Bündnispartner informieren sich gegenseitig über eigene Initiativen und Handlungen im 

Aufgabenfeld des UV-Schutz-Bündnisses. Dabei kann anderen Partnern des UV-Schutz-Bündnisses die 

Mitwirkung an eigenen Initiativen angeboten werden. Eine solche Mitwirkung und gegenseitige 

Unterstützung ist im Sinne des UV-Schutz-Bündnisses. Keiner der Bündnispartner ist zur Mitwirkung 

verpflichtet. Bei Mitwirkung werden die beteiligten Partner frühzeitig in die Planung der Aktivität 

einbezogen. 

Die UV-Schutz-Bündnispartner verständigen sich auf gegenseitigen Informationsaustausch. Für diesen 

Informationsaustausch findet mindestens einmal im Jahr ein Treffen der Bündnispartner statt. Die 

Ergebnisse werden schriftlich in einem Protokoll dokumentiert, das gemeinsam abgestimmt wird. Das 

BfS als Koordinator lädt zu den Treffen ein, leitet die Treffen, erstellt das Protokoll des Treffens und 

koordiniert dessen Abstimmung. 

Der Informationsaustausch bezieht sich insbesondere auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu 

Themen des UV-Schutz-Bündnisses, auf Ankündigungen von Tagungen, Fachgesprächen etc. sowie auf 

Ankündigungen öffentlichkeitswirksamer Aktivitäten der einzelnen Bündnispartner zu Themen des UV-

Schutz-Bündnisses.  

Zum Informationsaustausch bedienen sich die Bündnispartner der Koordinationsstelle des Bündnisses 

beim BfS. 

Gemeinsame Aktionen und Aktivitäten des UV-Schutz-Bündnisses werden unter Beteiligung aller 

Bündnispartner geplant und organisiert. Bei solchen gemeinsamen Aktionen und Aktivitäten ist die 

Beteiligung aller Bündnispartner erwünscht. 

 

6 Publikationen – Internetbeiträge 
Jeder UV-Schutz-Bündnispartner ist und bleibt für seine eigenen Publikationen verantwortlich. 

Die Erarbeitung von Veröffentlichungen des UV-Schutz-Bündnisses (Broschüren, Faltblätter, 
Internetbeiträge, etc.) wird durch das BfS koordiniert und erfolgt in Zusammenarbeit und in 

Abstimmung mit allen UV-Schutz-Bündnispartnern.  

Veröffentlichungen des UV-Schutz-Bündnisses werden vom BfS koordiniert und in Abstimmung und 

nach Zustimmung durch alle UV-Schutz-Bündnispartner der Öffentlichkeit präsentiert.  

Veröffentlichungen des UV-Schutz-Bündnisses können von allen UV-Schutz-Bündnispartnern im 

Rahmen ihrer Aktionen zu den Themen des UV-Schutz-Bündnisses genutzt werden, sobald diese der 

Öffentlichkeit präsentiert wurden.  

  



 

Die Bekanntgabe von Aktionen und von gemeinsamen Veröffentlichungen des UV-Schutz-Bündnisses 

auf den Internetseiten der einzelnen UV-Schutz-Bündnispartner ist erwünscht und erfolgt koordiniert 

durch das BfS. 

 

7 Vertraulichkeit 
Die UV-Schutz-Bündnispartner bewahren solange Vertraulichkeit über die im Bündnis diskutierten 
Punkte, bis diese gemeinsam zur Veröffentlichung freigegeben werden. 

 

8 Zeitpunkt des Inkrafttretens und Dauer 
Diese Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung durch die UV-Schutz-Bündnispartner in Kraft und behält 

ihre Gültigkeit solange, bis das UV-Schutz-Bündnis aufgrund eines Mehrheitsbeschlusses der UV-

Schutz-Bündnispartner durch das BfS aufgelöst wird. 


